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Ausweis.
Guthaben!

Kassenbestand beim Rechnungsführer Fr. 32.51

Postscheckguthaben laut Ausweis vom 30. Herbstmonat 1931 „ 127.96

Guthaben bei der Schweiz. Bolksbank laut Depositenheft 353.15

Wertschriften laut Depotschein der Schweiz. Bolksbank „ 23500.—

Fr. 24013.62

Schuld bei der Schweiz. Bolksbank „ 1500.—

Vermögen am 30. Herbstmonat 1931 Fr. 22513.62

Für die Richtigkeit

Kusu acht, den 1. Weinmonat 1931. Der Rechnungsführer:

G. Bleuler.

Bericht der Rechnungsprüfer.

Als Rechnungsprüfer des Deutschschweizerischen Sprachvereins berichten die Unterzeichneten

Folgendes!
Wir haben durch Nachrechnen aller Zahlenreihen, durch Vergleichen der Belege mit den

Einträgen und durch Prüfen der Mitgliederkarten festgestellt, daß die Buchführung des Rech-

nnngsjahres vom 1. Weinmonat 1930 bis 30. Herbstmonat 1931 stimmt.
Die Zinsen sind richtig eingegangen und die Bank- und Postausweise für den Bermö-

gensbestand in Ordnung.
Zur Entlastung des Rechnungsführers fragen wir den Berein:

1. Sind Sie einverstanden, die Wertschriften bei der nächsten Abrechnung zu dem

Börsenpreise einzusetzen, der alsdann gelten wird und einen allfälligen Kursverlust

vom Vermögen abzuschreiben oder wollen Sie die jetzigen Werte belassen, solange die

Zinsen regelmäßig eingehen?
2. Sind Sie bereit, eine der Schuldverschreibungen der Schweizerischen Volks-

bank auslanfen zu lassen, um nach Erhalt des Betrages die lästige Schuld bei eben

dieser Bank zu tilgen?
Herrn Bleuler sei auch heute wieder gedankt für seine sorgfältige Arbeit zu Nutz und

Frommen unseres Vereins.

Basel, den 5. Weinmonat 1931. Küsnacht, den 7. Weinmonat 1931.

Tmil Barraur. Dskar Spillmann.

Bericht des Dechnungsfichrers.

Die Jahresversammlung hat die beiden Fragen eingehend besprochen und folgende Ant-
warten beschlossen:

Zu 1.: Der Verein braucht diese Wertschrifteu nicht als Zahlungsmittel: er wird

sie bis zur Rückzahlung in seinem Besitz behalten. Um eine beständige Veränderung
der Bermögensabrechnung infolge der Kursschwankungen zu vermeiden, sollen sie

daher auch weiterhin zum Nennwert in die Abrechnung eingesetzt werden, wie das

bei den meisten öffentlichen Körperschaften (Gemeinden und Staat) üblich ist.

Zu 2.: Bei Verfall einer Wertschrift wird der eingehende Betrag zur Löschung

dieser Schuld verwendet werden, insofern sie nicht schon vorher infolge vermehrter

freiwilliger Beiträge oder durch Rechnuugsüberschüsse getilgt werden konnte.

Wie Sie aus der Rechnung ersehen, ist der Bermögensrückgang ans die Herausgabe des

Volksbuches, also auf eine außerordentliche einmalige Ausgabe, zurückzuführen; es ist daher

kein Anlaß zu Besorgnis vorhanden. Übrigens hat sich in den letzten zwei Iahren die Mit-
gliederzahl von 360 aus 453 erhöht; das war aber nicht möglich ohne größere Ausgaben fiir
die Werbetätigkeit. Zu wünschen bleibt freilich, daß die freiwilligen Beiträge nicht zurückgehen,

im Gegenteil! E- Bleuler.
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